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RS OGH 1983/4/27 1Ob579/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1983

Norm

ZPO §36 Abs1

ZPO §37

ZPO §503 Z2 C6

ZPO §520 C

ZPO §526 D3

Rechtssatz

Hat das Rechtsmittelgericht seiner Entscheidung versehentlich ein unwirksames (hier: vom nicht mehr

vertretungsbefugten Vertreter einer Partei erhobenes) Rechtsmittel zugrundegelegt, wäre die Entscheidung über das

wirksam (vom nunmehrigen Vertreter) erhobene Rechtsmittel dieser Partei aber gleich ausgefallen, so liegt ein

wesentlicher Verfahrensmangel vor.
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